
Stadt W estberlin darf keinerlei Spionage-, Diver
sions- und Unterm inierungstätigkeit sowie feind
liche Propaganda gegen andere Staaten ausgehen. 
Jede Form  der Kriegshetze und der Tätigkeit m ili
taristischer und faschistischer Organisationen ist 
verboten.

Diese Vereinbarungen des Friedensvertrages und  
ihre Verwirklichung in ganz Deutschland werden  
schließlich auf der Grundlage der friedlichen  
Koexistenz zunächst das weitere Auseinanderleben  
der deutschen Nation verhindern und über die 
Bildung einer Konföderation die Voraussetzungen  
für ihre W iedervereinigung in einem  friedlieben
den, dem okratischen und m ilitärisch neutralen  

Staat schaffen.

Zunächst haben die herrschenden Kreise in Bonn  
diesen Deutschen Friedensplan nicht anders beant
wortet als die weit über 100 früheren Angebote der 
DDR zur friedlichen Verständigung zwischen den  
beiden deutschen Staaten: näm lich m it neuen  
Drohungen und Beschim pfungen, m it neuem  Ge
schrei nach Aggression, nach „entschlossenen Aktio
nen“, nach verstärkter atom arer Bewaffnung der 
Bundeswehr.

*

Es kann nicht oft genug ausgesprochen werden: Der 
Deutsche Friedensplan und die nach seinen Grund
sätzen entwickelte Politik, die von der Deutschen  
Dem okratischen Republik seit ihrer Gründung  
konsequent und unbeirrbar betrieben wird, ent
sprechen .dem  geltenden Völkerrecht und dienen  
seiner Durchsetzung, während das Bonner Regim e  
m it seinen Kriegs- und Revancheplänen, seinen  
offenen Aggressionsdrohungen und intensiven Vor
bereitungen dazu, seinen Aufforderungen zur 
Sabotage- und Störtätigkeit gegen die DDR und  
seinen ständigen Grenzprovokationen als M ittel der  
Politik seit Jahr und Tag für sich in Anspruch  
nim m t, das Völkerrecht m it Füßen treten zu  
können.

Gerade aus den bitteren Erfahrungen der Völker 
m it dem  deutschen Im perialism us und M ilitarism us 
in den Jahren des zweiten W eltkrieges und aus 
ihrem - festen W illen, die M enschheit, vor einem  
neuen W eltkrieg, einer neuerlichen Aggression des 
deutschen M ilitarism us zu schützen, der im  Doku
m ent der Drei-M ächte-Konferenz von Jalta aus dem  
Jahre 1945 klar zum  Ausdruck kom m t7 , entstand  
das grundlegende völkerrechtliche Dokum ent der 
Gegenwart, die Charta der Vereinten Nationen.

In diesem  Dokument finden die Prinzipien der  
Anti-Hitler-Koalition ihren völkerrechtlichen Aus
druck, indem die Sicherung des Friedens, die Ent
wicklung friedlicher Beziehungen zwischen den  
Staaten und die wirksam e Verhinderung jeder  
Bedrohung des Friedens zu den obersten Grund
sätzen des Völkerrechts erklärt werden. Alle Staaten  
sind nach der Charta der Vereinten Nationen ver
pflichtet, „den W eltfrieden und die internationale 
Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem  Zweck  
wirksam e Kollektivm aßnahm en zu ergreifen“ sowie 
„freundschaftliche Beziehungen zwischen den Natio-

7 Im Dokument dieser Konferenz, die vom 3. bis H. Fe
bruar 1945 in Jalta stattfand, wird die Entschlossenheit Eng- 
lands, der USA und der« Sowjetunion zum Ausdruck gebracht, 
„den deutschen Militarismus und Nationalsozialismus zu zer
stören und dafür Sorge zu tragen, daß Deutschland nie wieder 
imstande ist, den Weltfrieden zu stören“. (Potsdamer Abkom
men und andere Dokumente, Berlin 1950, S. 8/9.)

nen zu entwickeln, gegründet auf der Achtung des 
Grundsatzes der Gleichberechtigung und des Selbst
bestim m ungsrechts der Völker“8 . Es ergibt sich  
also aus der Charta der Vereinten Nationen, deren  
Grundsätze speziell für Deutschland im  Potsdam er 
Abkom m en konkretisiert sind9 , das Recht auf Frie
den als das oberste Recht eines jeden Volkes und  
zugleich die Verpflichtung für jeden Staat, auf 
friedliche W eise seine internationalen Beziehungen  
zu gestalten und eine Außenpolitik des Friedens 
und der Verständigung zu betreiben.

Die Deutsche Dem okratische Republik hat seit dem  
Tage ihrer Gründung ihre gesam te Politik ent
sprechend diesen Grundsätzen des-Völkerrechts ent
wickelt, und auch der Deutsche Friedensplan m it 
allen seinen konkreten Vorschlägen entspricht 
gerade diesen Forderungen des Völkerrechts. Aus 
der völkerrechtlichen Verpflichtung zur Friedens
und Verständigungspolitik ergibt sich aber zugleich  
auch, daß jede andere Politik, die Frieden und Ver
ständigung ablehnt und statt dessen auf Aggression  
und Revanche sinnt, das geltende Völkerrecht bricht 
und seine Norm en m ißachtet.

Die W eigerung der herrschenden Bonner Kreise, 
den Deutschen Friedensplan überhaupt zur Kennt
nis zu nehm en, und ihre Ablehnurfg, m it der Regie
rung der DDR über die konkrete Ausgestaltung der  
notwendigen Vereinbarungen über gem einsam e 
deutsche Vorschläge zu einem  Friedens vertrag zu  
verhandeln, sind also nicht nur töricht und dum m , 
sondern auch völkerrechtswidrig, wie die gesam te 

aggressive Politik der Kriegshetze und der Vor
bereitung eines Revanchekrieges in W estdeutsch
land und die Herrschaft der m ilitaristischen Kräfte 
in W estdeutschland überhaupt völkerrechtswidrig  
sind.

Die Unvereinbarkeit der Durchführung einer Politik  
des Friedens und der Verständigung m it der Herr
schaft des M ilitarism us wird in zahlreichen völker
rechtlichen Dokum enten klar ausgesprochen. Auch  
das Potsdam er Abkom m en geht von dieser gleichen, 
unter großen Opfern für die Völker errungenen  
W ahrheit aus, wenn es zur endgültigen Um gestal
tung des deutschen politischen Lebens auf dem okra
tischer Grundlage die Vernichtung des deutschen  
M ilitarism us und Nazism us für unabdingbar hält10 . 
Im  Potsdam er Abkom m en wurde dem  deutschen  
Volk selbst die Verpflichtung auf erlegt, alle not
wendigen M aßnahm en zu treffen, dam it in ganz 
Deutschland M ilitarism us und Nazism us ausgerottet 
werden.

W enn auch die W estm ächte, die während und am  
Ende des zweiten W eltkrieges m it Rücksicht auf die  
M einung der Völker der ganzen W elt diesen völker

rechtlichen Vereinbarungen ihre Zustim m ung gaben, 
inzwischen das Klasseninteresse ihrer M onopole  
über Vertragstreue und Völkerrecht stellten, unter  
Bruch ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen die  
antifaschistisch-dem okratische Um gestaltung in  
W estdeutschland verhinderten und dem  M ilitaris
m us in den W estzonen wiederum  zur politischen  
M acht verhalten, so hebt doch dieser Rechtsbruch  
keineswegs die Verpflichtungen auf, die sich sowohl

8 vgl. Art. 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen.
0 vgl. Potsdamer Abkommen, vor allem Abschn. Ill A 3, a.a.O. 
S. 16.
10 ebenda.
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